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sind drastische Verschiebungen der Relationen staatlicher 
wirtschaftlicher Betätigung über öffentliche Unternehmen mit 
dem EWG-Vertrag verträglich, wie dies durch die Privatisie- 
rungs- und Deregulierungsbemühungen Großbritanniens ver
deutlicht worden ist. Auf der anderen Seite ist aber auch 
hier die Zielbestimmung des Art. 3 lit. f EWG-Vertrag zu be
achten, demzufolge ein System unverfälschten Wettbewerbs 
zu errichten ist. Daß auch öffentliche Unternehmen nicht dazu 
verwendet werden dürfen, dieser Zielsetzung entgegenzuar
beiten, geht aus Art. 90 EWG-Vertrag hervor. Schließlich ist 
in Rechnung zu stellen, daß von der Ausgestaltung der Eigen
tumsordnung auch die — zu harmonisierenden — Kredit- und 
Kapitalmärkte betroffen sein können, nämlich etwa bezüglich 
der Möglichkeiten grundpfandrechtlicher Besicherung von 
Krediten.

Für die Eigentumsordnung ist deshalb eine eigenständige 
rechtliche Regelung in der DDR für die Transformationsphase 
vorstellbar. Um aber den genannten .Vorschriften des EWG- 
Vertrages und insbesondere der Zielsetzung des Vertrages ge
recht zu werden, sollte die Eigentumsordnung während der 
Transformationsphase folgenden Anforderungen entsprechen:

a) Gewährleistung des Privateigentums an allen Gütern 
und gewerblichen Schutzrechten, einschließlich der Produk
tionsmittel und des Grund und Bodens.

b) Sicherung des Eigentums sowohl gegen staatliche Ein
griffe als auch im Privätrechtsverkehr.

c) Möglichkeit der Bestellung von Grundpfandrechten und 
von Mobiliarsicherheiten, einschließlich des Eigentumsvorbe
halts und der Sicherungsübereignung. Da beim Eigentums
vorbehalt und der Sicherungeübereignung erhebliche Unter
schiede zwischen dem Recht der BRD und dem anderer Mit
gliedstaaten existieren, sind bei diesen Rechtsfiguren während 
der Transformationsphase wohl Abweichungen möglich, etwa 
bezüglich der Ausgestaltung einer Publizität für besitzlose 
Mobiliarsicherheiten.

d) Eröffnung von Vollstreckungsmöglichkeiten sowohl in 
das Grundstückseigentum als auch in Mobiliarsicherheiten.

Im Prinzip kann auf die Vorschriften der §§ 903 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches zurückgegriffen werden, wie es 
auch im der DDR vor Inkrafttreten des ZGB gegolten hat. Im 
Verfassungsrecht ist für die Transformationsphase eine Über
nahme von Art. 14 GG nicht erforderlich. Es sollte aber eine 
Regelung angestrebt werden, wie sie dem Verfassungsrecht 
der Staaten der EG entspricht (Garantie des Eigentums; Ent
eignung nur gegen prompte und adäquate Entschädigung; So
zialbindung des Eigentums; Möglichkeiten von Bindungen des 
Eigentums auf der Ebene von Haus- und Wohnungseigen
tum).

Zum Vertragsrecht

Für das Vertragsrecht scheidet eine Orientierung am euro
päischem Recht aus, da der EWG-Vertrag hier keine Regelun
gen trifft, sondern lediglich den allgemeinen Rahmen setzt. 
Das Ziel des Systems unverfälschten Wettbewerbs (Art. 3 
lit. f EWG-Vertrag) muß erreichbar sein. Folglich darf das 
Vertragsrecht keine Beschränkungen der Vertragsfreiheit ent
halten, die damit in Widerspruch ständen. Eine sofortige 
Übernahme des BGB, wie es in der BRD gilt, ist deshalb mit 
Problemen verbunden, da dieses durch eine fast einhundert- 
jährige Rechtsprechung so überlagert und modifiziert worden 
ist, daß allein eine Textgleichheit der Gesetze ohne Recht
sprechungsrezeption mehr Gräben zwischen den in der Trans
formationsphase nebeneinander bestehenden Rechtsgebieten 
auf reißen würde, als sie Brücken schlagen könnte.

Aus diesem Grunde sind sehr wohl Modifizierungen des 
derzeitigen Vertragsrechts der DDR möglich. Die modernste 
Rechtsmaterie auf diesem Gebiet, in die zudem Staatsziel- 
bestimmungen nicht eingeflossen sind, ist das Gesetz über 
internationale Wirtschaftsverträge der DDR (GIW) vom 5. Fe
bruar 1976. Mittelfristig ist eine Rückkehr zum BGB in be
reinigter Form — nämlich auf der Basis der Diskussion um 
die Schuldrechtsform in der BRD — zweckmäßig. Hier läßt sich 
insofern zwar nicht auf europäisches Recht, wohl aber auf in
ternationales Recht abstellen, nämlich auf das Wiener Kauf- 
recht.
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Zum Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

Auf diesem Gebiet sollte die Neuregelung auf der Grund
lage der EG-Richtlinien erfolgen. Diese betreffen in erster 
Linie die Kapitalgesellschaften — einschließlich wohl auch 
der GmbH & Co. KG — und deren Rechnungslegung. Euro
päische Vorschriften zum Konzernrecht existieren bisher aber 
nur im Ansatz.

Es kann entweder auf die in der BRD geltenden Regelun
gen zur Aktiengesellschaft und GmbH, die dem EG-Recht be
reits angepaßt sind, zurückgegriffen werden oder, auf der 
Grundlage der EG-Richtlinien eine Revision des derzeit in 
der DDR geltenden Aktiengesetzes und GmbH-Gesetzes vor
genommen werden. Der Rückgriff auf das bereits umgesetzte 
europäische Unternehmens- und Gesellschaftsrecht in Gestalt 
des bundesdeutschen Aktiengesetzes, des GmbH-Gesetzes so
wie des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erscheint als 
die zweckmäßigere Lösung, die zudem wesentlich dazu bei
tragen kann, einer Abschottung der DDR gegenüber Investi
tionen aus den Mitgliedstaaten der EG vorzubeugen.

Für Personenhandelsgesellschaften empfiehlt sich ein 
Rückgriff auf die handelsrechtlichen Vorschriften einschließ
lich der im Zusammenhang mit der Umsetzung der 4. und
7. gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie vorgenommenen Re
vision der Rechnungslegungsvorschriften für Handelsgesell
schaften. Als Kooperationsform bietet sich neben dem Ge
meinschaftsunternehmen, für das es unter gesellschaftsrecht
lichen Aspekten keiner Sonderregelung bedarf, die „Euro
päische wirtschaftliche Interessen Vereinigung“ (EWIV) an, wie 
sie von der EWG-Verordnung Nr. 2137/85 vom 3. August 1985 
geschaffen worden ist. Sie ist als Verordnung gemäß Art. 189 
Abs. 2 EWG-Vertrag in jedem Mitgliedstaat unmittelbar gel
tendes Recht. Aus diesem Grunde empfiehlt sich bereits vor 
der Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands eine 
Übernahme des bundesdeutschen EWIV-Ausführungsgesetzes 
vom 25. Februar 1988 (BGBl. I 514). .

Für Kombinate und volkseigene Betriebe sind die recht
lichen Grundlagen für eine Umwandlung in Kapitalgesell
schaften dergestalt zu regeln, daß den Vorschriften von Art. 90 
und 92 EWG-Vertrag entsprochen wird. Demnach dürfen 
diese Unternehmen nicht Instrumente wettbewerbsbeschrän
kender oder -verfälschender Maßnahmen sein. Sie dürfen nicht 
zu Zwecken der Beeinträchtigung des Handelsverkehrs zwi
schen den Mitgliedstaaten eingesetzt werden.

Bis zu einer Umwandlung erscheint es geraten, Kombi
nate und volkseigene Betriebe nicht nur als Formkaufleute, 
sondern bereits wie Kapitalgesellschaften zu behandeln, so
mit auch die Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesell
schaften gemäß der 4. und 7. gesellschaftsrechtlichen Richtlinie 
auf sie anzuwenden.

Da ein EG-Konzernrecht noch nicht existiert, dem deut
schen aktienrechtlichen Konzernrecht des sogenannten „fak
tischen Abhängigkeitsverhältnisses“ aber kaum Vorbild
charakter zugesprochen werden kann, kommt lediglich eine 
Übernahme der Regelungen des Aktienrechts über den Ver
tragskonzern (§§ 291 bis 310 AktG) in Betracht bei gleichzeiti
ger zivilrechtlicher Verantwortlichkeit für nachteilige Wei
sungen in faktischen Abhängigkeitsverhältnissen in Anleh
nung an die Regelung des § 317 AktG. Für die Konzernrech
nungslegung kann die siebente gesellschaftsrechtliche Richt
linie in ihrer in den §§ 290 ff. HGB umgesetzten Form be
reits Anwendung finden, da sie selbständig regelt, für welche 
Unternehmensgruppen eine konsolidierte Rechnungslegung 
angeordnet wird.

Zum Wettbewerbs- und Kartellrecht

Hier kann auf die Regelungen der Art. 85 bis 87 EWG-Ver
trag, einschließlich der wichtigsten auf der Grundlage von 
Art. 87 erlassenen Verordnungen, mit, der Maßgabe zurück
gegriffen werden, daß diese nicht nur auf den Handel zwischen 
den Mitgliedstaaten der EG, sondern auch auf die Wirt
schaftsaktivitäten innerhalb der DDR bzw. innerhalb Deutsch
lands anzuwenden sind. Soweit allerdings der Handel zwi
schen den Mitgliedstaaten der EG berührt wird, sind vom 
Zeitpunkt der Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands 
an die Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrages direkt anwend-


